






Schriftwechsel des Direktors des 

»Institutes für Rassen- und

Völkerkunde Leipzig« mit dem 

Leiter des »Rassenpolitischen 

Amtes der NSDAP Berlin« und mit

einem Regierungsrat 

…

[Quelle 8]

[Quelle 4]

[Quelle 8]



Im Sommer 1935 wandte sich Reche an die 

»Anstalt für Rassenkunde, Völkerbiologie 

und ländliche Soziologie« in Berlin Dahlem 

und drängte auf Unterstützung für seine

Forderung, dass

Zu diesem Zeitpunkt arbeiteten die Gesund-

heitsämter bereits in Hinsicht auf Sippen-

tafeln und arische Nachweise mit dem 1934 

von der Stadtverwaltung eingerichteten 

»Amt für Rassenkunde und Erbgesundheits-

pfl ege« zusammen. In beiden Ämtern wurden 

detaillierte Informationen über familiäre Ab-

stammungsverhältnisse gesammelt und Reche 

wollte, wie er in dem Schreiben ausdrücklich 

niederlegte, dass »ausgebildete« Rassenfor-

scher auf diese Daten, ihre Auswertungen 

und somit auf die entsprechenden Schicksale 

verstärkten Zugriff gewinnen.

Seine Begriffe von mehr- und minderwerti-

gem Leben verbreitete er auf Kongressen, in 

Zeitschriften und über zahlreiche Kontakte zu 

Behörden, Parteifunktionären und anderen 

Rasseforschern. Er gehörte zu denen, die das 

faschistische Rasse-Konzept schon lange vor 

1933 forciert hatten und nun in den verän-

derten Machtverhältnissen auf allen Ebenen 

ihren Einfl uss zu manifestieren begannen.

Zum internationalen Kongress für Bevölke-

rungswissenschaft im Juli 1935 in Berlin hielt 

er einen Vortrag, bei dem als Unterlagen zur 

Erforschung der Bevölkerungsbiologie eneut 

die Geburts-, Heirats- und Sterberegister der 

Kirchenbücher dienten.

Er fertigte für den Schulbildungsverlag 

Wachsmuth, Leipzig, »rassenbiologische« 

Gutachten an, erstellte eine »Bastardreihe« 

als Schulungsmittel für Ärzte, Lehrer und 

SS-Männer und führte an seinem Institut

»anthropologische Vermessungen« durch.

»als Familienforscher systema-

tisch geschulte Anthropologen

in die Gesundheitsämter ein-

gestellt werden«. 
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Die »rassenhygienischen« Forschungen 

gehörten zu den Voraussetzungen der 

Ausgrenzung und Ermordung der Sinti 

und Roma. Die mit der Verfolgung der 

»Zigeuner« beauftragte Kriminalpolizei, 

die 1938 mit der Gestapo zur »Sicher-

heitspolizei« vereinigt wurde, machte 

in der alltäglichen Praxis keinen Unter-

schied zwischen »Vollzigeunern« und 

»Zigeuner-Mischlingen«. Die Kriminal-

polizisten führten ihre Aufgaben genau-

so strikt und brutal aus, wie es ihre Ge-

stapo-Kollegen bei der Behandlung der 

»Judenfrage« vorgemacht hatten.

Kurz vor Himmlers »Grunderlass« vom

8. Dezember 1938, »die Regelung der

Zigeunerfrage aus dem Wesen der Rasse 

heraus in Angriff zu nehmen« [Quelle 16],

wurde im Oktober 1938 die bisherige 

Zentrale der polizeilichen Überwachung 

mit Sitz in München ins Reichskriminal-

polizeiamt Berlin übernommen. Eine 

weitere Zentralisierung erfolgte 1939, 

als im September jenes RKPA zum Amt 

V des Reichssicherheitshauptamtes wur-

de. Eine Aufgabe der Polizei bestand, 

auch vor der Zentralisierung, in der »all-

gemeinen Zigeunerüberwachung«. Sin-

ti und Roma wurden immer wieder zu 

erkennungsdienstlichen Behandlungen 

auf die Polizeireviere gebracht, zu je-

der Tages- und Nachtzeit durften ihre 

Wohnungen durchsucht und sie selbst 

zu »Ermittlungen« im Polizeigefängnis 

festgehalten werden – nur weil sie Sinti 

oder Roma waren. Die Kriminalpolizis-

ten der »Fachabteilung F« (so genanntes 

»Zigeunerdezernat«, das von 1939 an 

»J II/K.7 – Zig.« hieß) veranlassten, dass 

»Personal-Blätter« angelegt wurden, die 

beispielsweise den Zustand der Zähne 

genauso erfass ten wie die Form der Nase 

oder die Art zu gehen.

1936 ordnete das Innenministerium in
einem Runderlass an, von allen

»Zigeunern« Lichtbilder, Fingerabdrücke 
und Personalkarten anzufertigen und

ihnen Zigeunerausweise auszustellen – 
auch den »Zigeunerkindern«, sobald sie 

über sechs Jahre alt sind. 
Als man Hans L. deshalb fotografi erte 

war er dreizehn. [Foto: Quelle 10]
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»Den Kriminalbeamten Frenzel kenne ich dadurch, daß ich dreimal 
dienstlich zu ihm ins Polizeipräsidium bestellt worden bin. Einmal 
wegen Prüfung der Zigeuner durch eine weibliche Person aus Ber-
lin,ein andermal wegen Fingerabdrücken und das dritte Mal wegen 
meiner Arbeitsstelle. … Ich kann nicht bestreiten, zu dem Schreiber 
bei meinem Arbeitgeber, ich glaube er heißt mit dem Namen Ruh, 
vorgestern, am 17.12.1940, gesagt zu haben, … Frenzel … käme fast 
alle Tage zu uns in die Wohnung … Außerhalb Leipzigs habe ich mich 
letztmalig besuchsweise vor 2 Jahren aufgehalten. Seitdem habe ich 
Leipzig nicht mehr verlassen …«

Aussage von Hans L., 19. Dezember 1940 [Quelle 10]

»… dürfte die Äußerung des Beschuldigten dazu geeignet gewesen 
sein, das Ansehen des Kriminalbeamten Frenzel als Zigeunersach-
bearbeiter bei den Personen, die diese Äußerung gehört haben, 
herabzuwürdigen. … Eine derartige Äußerung eines fremdrassigen 
Menschen muß sich bei der heutigen allgemeinen Aufklärung aller 
Volksteile über die Rassengegensätze außergewöhnlich nachteilig 
auswirken. Der Beschuldigte ist ledig und als Zigeuner erst recht 
fl uchtverdächtig. Er wurde deshalb nach seiner Vernehmung in Haft 
behalten. Aus den gegen ihn ergangenen Polizeiakten ist ersichtlich, 
daß er 1938 als Zigeuner erfaßt und bei der Zentralstelle in München 
(jetzt Berlin) unter gleichen Personalien wie in vorstehender Anzeige 
niedergeschrieben geführt wird. Das Lichtbild vom Jahre 1936
befi ndet sich in L.`s Polizeiakte.« 

Diese »Personal-Blätter«, Lichtbilder und 

Abdrücke aller zehn Finger sowie Daten 

zu Eltern, Geschwistern, Großeltern und 

Kindern wurden dem Landeskriminalamt 

Dresden und von dort der »Zigeunerpoli-

zeistelle« München – später das Amt V im 

Reichssicherheitshauptamt in Berlin – über-

mittelt.

Seit dem 17. Oktober 1939 verbot man 

Angehörigen der Sinti und Roma durch 

Himmlers »Festschreibungserlaß«, ihre je-

weiligen Aufenthaltsorte zu verlassen. 

Mit diesem Erlass konnten Menschen, die 

den alltäglichen Diskriminierungen zu 

entkommen versuchten oder einfach von 

Verwandtenbesuchen zu ihren Familien 

zurückreisen wollten, sofort in KZ’s einge-

liefert werden.

1936 hatten sie bereits »Zigeunerauswei-

se« erhalten, nach und nach zog man ihre 

deutschen Pässe ein. Auf amtlichen Papie-

ren wurde die »Zigeunereigenschaft« ver-

merkt, oft durch ein aufgestempeltes »Z«.

»…bitte um weitere Bearbeitung der Sache 

durch K1 und Entschließung gegen L.«

»Zigeunerdezernat«, 19. Dezember 1940 [Quelle 10]

[Quelle 10]



Stadtverwaltung Leipzig, 8. Juli 1933 [Quelle 13] 

»Die unterstützten Zigeuner sind fast alle preußische Staatsangehörige, 
also Deutsche. (Ausländer sind hier noch nicht vorgekommen). Ihnen 
muß nach § 7 FVO. geholfen werden … Es ist irrig zu behaupten, daß in 
Leipzig leicht gegeben wird. Die Zigeuner werden nicht allgemein nach 
den Richtsätzen bedacht, sondern knapper gehalten … Die Zigeuner sind 
nicht arbeitsunwillig. Sie unterstehen der Arbeitskontrolle, sie haben s.Zt. 
auch auf unserem Werkplatze und in der Arbeitsanstalt wie andere ge-
schafft. … Dazu sind sie gesetzeskundig! Sie wenden sich an alle Stellen 
und sind genügend über das Einspruchs- u. Beschwerdeverfahren unter-
richtet! … Wir können nicht bestätigen, daß in Leipzig eine Zigeunerpla-
ge besteht, die eine Kasernierung rechtfertigen würde, falls eine solche 
überhaupt durchführbar ist.«

Parallel zu diesen Überwachungen, Erfassungen und Ver-

nichtungsvorbereitungen wurden den Sinti und Roma 

durch zentrale Erlässe und kommunale Initiativen die Be-

dingungen des alltäglichen Lebens entzogen. Aus Doku-

menten der Stadtverwaltung geht hervor, dass seit Som-

mer 1933 monatliche Bekanntmachungen erfolgten, um 

»Haus- und Grundbesitzer zu warnen, Zigeuner aufzuneh-

men«. Von 1936 an strebte man in Leipzig ein allgemeines 

Vermietungsverbot an Sinti und Roma an. Gekoppelt an 

diese Initiative der Wohnungslosmachung war das Bemü-

hen, Sinti und Roma zwangsweise im Obdachlosenhaus 

bzw. auf dem Gelände der ehemaligen Arbeitsanstalt in 

der Riebeckstraße zu internieren. Mittels behördlich for-

cierter »Beschwerden der Anwohner« und Druck auf die 

Vermieter durch die Polizei wurden bestehende Pacht- 

und Mietverträge gekündigt, gegen die davon betrof-

fenen Sinti und Roma jedoch wurde polizeilich verfügt, 

unter Androhung von Haftstrafen entweder Wohnraum 

nachzuweisen oder die Stadt Leipzig zu verlassen. 

Amalie L. kam im Sommer 1935 nach Leipzig, 

um Verwandte zu besuchen. Bei einer der zahl-

reichen Razzien wurde sie festgenommen und 

dann dem Jugendamt »zugeführt«.

Die Überwachungspapiere, die man im Leipziger 

»Zigeunerdezernat« von ihr anfertigte, enden 

mit der Notiz, dass sie am 18. Februar 1944 »ge-

storben« sei. [Foto: Quelle 12] »In der Zuschrift vom 6.2.1937 wird der Gesundheitsbehörde der Vor-
schlag gemacht, die siebenköpfi ge Zigeunerfamilie R./L. … in der Weise 
aus den von ihr gemieteten 2 Räumen, Naundörfchen 8 I zu entfernen, 
daß sie mittels Zwanges im Obdachlosenhaus untergebracht wird …
Wir befürchten aber, daß wir mit der hier vorgeschlagenen Maßnahme 
nicht die Wirkung erreichen, die wir dabei im Sinne haben; denn eine 
Absperrung so, daß die Familienmitglieder nicht ausgehen, nicht entwei-
chen können, fi ndet ja doch wohl im Obdachlosenhaus nicht statt …
Wir bitten deshalb, zunächst zu prüfen, ob bei dieser Sachlage der Vor-
schlag aufrechterhalten wird und bemerken folgendes:

Stadtverwaltung Leipzig, 31. Juli 1933 [Quelle 13]

»Zigeunerdezernat«, 24. Juni 1935 [Quelle 11]

Stadtverwaltung Leipzig, 19. Februar 1937 [Quelle 13]

»… ein solches allgemeines Verbot des Vermietens … an Zigeuner möch-
te ich hiermit anregen. Ich bitte, zu prüfen, ob ein derartiges Verbot 
möglich ist …«

Ein Leipziger Stadtrat an das Polizeiamt,, 25. Februar 1937 [Quelle 13]



Vio L. lebte mit seiner Famlie lange Zeit im 

Naundörfchen. Vermutlich versuchten er 

und seine Braut Selma L. der zwangswei-

sen »Unterbringung« in der Riebeckstraße 

zu entkommen. Ihr Untertauchen gelang 

nicht. Sie wurden entdeckt und man brach-

te Vio L. ins KZ Sachsenhausen.

[Foto: Quelle 9] 
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Eine weitere Methode der kommunal initiierten 

schrittweisen Ausgrenzung, »Absperrung« und 

schließlichen Deportation bestand seit Ende der 

1930er Jahre darin, unter Berufung auf zentrale Er-

lässe zunächst das Familienoberhaupt einer Sinti- 

oder Roma-Gemeinschaft in ein KZ einzuliefern. Die 

Angehörigen wurden gezwungen, auf das Gelände 

der Arbeitsanstalt zu ziehen. Von dort aus deportier-

te man sie in den folgenden Jahren ebenfalls in KZ’s, 

oder – wenn es Kinder betraf – erst in katholische 

Anstalten, »Fürsorge-Erziehungsheime«, »Jugend-

schutzhaftlager« und dann von dort aus nach Aus-

chwitz-Birkenau. Mit Beginn der 1940er Jahre hatte 

die Obdachlosmachung einzelner Menschen oder 

ganzer Familien keine Ausweisung oder kommunale 

Konzentrierung mehr zur Folge. Stattdessen wurden 

die Menschen sofort inhaftiert, was zu diesem Zeit-

punkt direkt verbunden war mit einer anschließen-

den Deportation in eines der Vernichtungslager.



Das Foto entstammt der

Arbeitskarte von Gertrud L.

Sie arbeitete als Weberin bei 

den »Vereinigten Jute-Spinne-

reien und -Webereien« in

Leipzig. Weil sie 1941 im Som-

mer ohne polizeiliche Erlaub-

nis nach Dresden gefahren 

war, wurde sie festgenommen 

und ins Konzentrationslager 

Ravensbrück deportiert.

[Foto: Quelle 14]

Den Sinti und Roma entzog man nicht nur Möglichkeiten zum Woh-

nen. Sie wurden gleichzeitig auch ihrer Arbeitsmöglichkeiten beraubt 

und schrittweise dem faschistischen Programm »Vernichtung durch

Arbeit« unterworfen.

Am 13. August 1935 beschloss man auf einer Fachtagung der »Amts-

warte des ambulanten Gewerbes«, »mit den Zigeunern im Schaustel-

lerwesen … gründlich aufzuräumen« und sie aus dem Berufsverband 

zu entfernen. [Quelle 17]

Seit 1937 schloss die Reichsmusikkammer zahlreiche Musiker der Sin-

ti und Roma aus. Bis zu Himmlers Befehl am 9. September 1939, mit 

dem er das Ausstellen von Gewerbescheinen an Sinti und Roma direkt 

verbot, nutzten die Behörden der Länder verschiedene Sonderrege-

lungen und Maßnahmen, um ihnen die Gewerbescheine zu entziehen 

oder nicht zu erteilen. In Leipzig beispielsweise stellte von 1935 an der 

fehlende Nachweis einer Wohnung einen Grund für die Behörden dar, 

den Gewerbeschein zu versagen.



»Betreffs der Wandergewerbescheine,

für deren Ausstellung ausschließlich 

das Gewerbeamt und die Kreishaupt-

mannschaft zuständig sind, werden 

die Anträge dem Kriminalamt nur zur 

Stellung nahme vorgelegt, ob gegen die 

Ausstellung an die betr. Person Bedenken 

bestehen. Falls gegen den betr. Zigeuner 

hier noch nichts vorgelegen hat, können 

gegen die Ausstellung aus sachlichen 

Gründen auch keine Bedenken erhoben 

werden, da die Zigeunerschaft ja dem 

Gewerbeamt bzw. der Kreishauptmann-

schaft bekannt ist.

Die Kreishauptmannschaft Leipzig legt 

gerade bei der Ausstellung von Wander-

gewerbescheinen an Zigeuner einen sehr 

strengen Maßstab an. In Leipzig wird auf 

dem Wandergewerbeschein bestimmt 

die Zigeunereigenschaft eingetragen, 

falls diese nur irgendwie feststeht. Im 

übrigen hat die Kreishauptmannschaft 

Leipzig in letzter Zeit die Gesuche der Zi-

geuner um Ausstellung von Wanderge-

werbescheinen … abgelehnt …«

»Zigeunerdezernat«, 25. Januar 1935 [Quelle 11] 

»Falls … die Margarete J. die Personalien ihrer Eltern und Großeltern nicht 
so angeben kann, daß sie ermittelt werden können, bitte ich, ihr zu er-
öffnen, daß sie dann als ausländische bezw. staatenlose Zigeunerin gilt … 
Die Staatenloserklärung hat zur Folge, daß die J. keinen Wandergewerbe-
schein erhalten kann.«

»Zigeunerdezernat«, 27. Dezember 1937 [Quelle 1]

[Quelle 11]

»Zigeunerdezernat«, 26. Februar 1937 [Quelle 11]



1940 begannen die Deportationen nach Polen, während weiterhin 

zahlreiche antijüdische Ausnahmegesetze auf Sinti und Roma übertra-

gen wurden. Beispielsweise ordnete der Reichsarbeitsminister am

13. März 1942 an, dass »die für die Juden erlassenen Sondervorschrif-

ten auf dem Gebiet des Sozialrechts … auf Zigeuner entsprechende 

Anwendung« fi nden sollten. [Quelle 18]

Dies wurde begleitet von besonderen Verordnungen wie etwa der 

vom 22. März 1941 über den Ausschluss von »Zigeunerkindern« aus

allen Schulen.

Infolge Himmlers »Auschwitz-Erlaß« vom 16. Dezember 1942 wurden 

im März 1943 alle bis dahin noch in Leipzig lebenden Sinti und Roma 

gemeinsam mit ungefähr 10 000 Sinti und Roma aus anderen Teilen 

des Reichsgebietes in den als »Zigeunerlager« bezeichneten Abschnitt 

des KZ Auschwitz-Birkenau deportiert. Die »Aufl ösung« dieses

»Zigeunerlagers« erfolgte am 2. August 1944, indem von den 6 000 

noch lebenden Sinti und Roma 3 000 in andere Konzentrationslager 

verschleppt und die anderen 3 000 in der Nacht auf den 3. August in 

den Gaskammern ermordet wurden. Im Mai 1945 schätzte man die 

Zahl der in Europa bis Kriegsende in KZ’s oder von »SS-Einsatzgrup-

pen« ermordeten Sinti und Roma auf eine halbe Million. Unter ihnen 

waren 25 000 deutsche und österreichische Sinti und Roma.

Elsa L. lebte mit ihren Eltern 

und Geschwistern in Leipzig- 

Wahren. 

[Foto: Quelle 15]

In allen Phasen dieser Verfolgung, Aus-

grenzung und Ermordung bezogen 

sich die Entscheidungsträger und Aus-

führenden der Vernichtungspolitik auf 

rassenideologische Prinzipien. Sowohl 

die Datensammlungen der Rassefor-

scher als auch die Dossiers im »Zigeuer-

dezernat« der Polizei und die Verwal-

tungsschriften der kommunalen Ämter 

geben deshalb Auskunft von der Macht 

und den Methoden institutionalisierter 

rassistischer Fremddefi nierung – nichts 

aber vermitteln sie über den wirklichen 

Lebensalltag der Sinti und Roma in 

Leipzig.



»Sämtliche Zigeuner werden von hier aus 

überwacht und zu den verschiedenen Zeiten 

revidiert. Die dort aufhältlichen Zigeuner 

sind hier sämtlich bekannt und erkennungs-

dienstlich behandelt worden. Berichte über 

das Personenfeststellungsverfahren wurden 

an die Krim.Pol.Stelle Dresden gesandt. … 

Wiederholt ist bei den Revisionen beobach-

tet worden, daß sich dort bei den Zigeunern 

eine Menschenmenge aus Neugierde an-

gesammelt hatte. Sie wurden von mir zer-

streut. … Aufgrund der Beschwerde wur-

den die Revisionen vermehrt, insbesondere 

in den späten Abendstunden. Niemals war 

eine derartige Feststellung zu treffen, wie 

sie die Beschwerdeführerinnen inbezug auf 

Handel getroffen haben wollten. Es wurden 

immer nur neugierige Menschen angetrof-

fen, die sich die Zigeuner ansehen wollten. 

Trotz wiederholter Wegweisungen sammel-

ten sie sich immer wieder an. … Es wäre hier 

unbedingt angebracht, daß die Zigeuner 

dort weggewiesen werden. …«

»Zigeunerdezernat«, 25. Juni 1937 [Quelle 14]
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Die massenhafte Beteiligung an den Vor-

bereitungen zu einem Verbrechen, das 

Völkermord heißt, fand seine Wege über 

die Gewohnheiten alltäglicher »Pfl ichter-

füllung«. Denunziationen wurden als »An-

fragen« oder »Beschwerden« deklariert. 

Mit dem Vokabular von »Sachbearbei-

tung« bezeichnete man Gleichschaltungs-

handlungen und Verwaltungsakte, um 

Menschen aus Gründen der Abstammung 

vom oder der Zugehörigkeit zum Volk der 

Sinti und Roma in Vernichtungslager zu 

deportieren. Die Bereitschaft dazu ent-

stand weder plötzlich noch in einem naht-

losen Übergang, sondern erwuchs eher aus 

vielen Entscheidungen und Handlungen. 

Diese wurden nicht unablässig mit rassisti-

schen Schlagworten kommentiert und of-

fenbaren auch heute noch ihre Ungeheu-

erlichkeit gerade durch die Aufwendung 

der vielen kleinen Schritte, mit denen sie 

geschahen. 

[16] Rose, Romani (Hg.): 

»Den Rauch hatten wir täglich vor 

Augen«. Der nationalsozialistische 

Völkermord an den Sinti und Roma. 

Heidelberg 1999. 

Seiten 34 und 363. 

[17] Zimmermann, Michael:

Rassenutopie und Genozid.

Die nationalsozialistische »Lösung 

der Zigeunerfrage«. Hamburg 1996.

Seiten 149 und 83.

[18] Wippermann, Wolfgang: 

Wie die Zigeuner. Antisemitismus und 

Antiziganismus im Vergleich. Berlin 

1997. Seite 165. 


